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ren Personenschäden.

Der Inhalt
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Erwerbsschaden, Haushaltsführungsscha-
den, vermehrte Bedürfnisse. Der Haushalts-
führungsschaden wird unter Berücksichti-
gung der aktuellen IFH-Tabellen  sowie 
anhand konkreter Musterfälle dargestellt;

•  Ansprüche bei Tötung: Barunterhalt, Natu -
ralunterhalt, Angehörigenschmerzensgeld;
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Die Autoren
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Rechtsanwälte und Fachanwälte für Ver-
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Vorwort

Mit der 4. Auflage des bisherigen Werkes „Personenschäden“ in der ReiheDas ver-
kehrsrechtliche Mandat haben sich der Verlag und die Autoren entschieden, das
Werk nunmehr in der Reihe AnwaltsPraxis fortzusetzen.

Der bisherige Fokus der Vorauflagen auf den Personenschaden im Verkehrsrecht
hat sich in der Praxis als zu eng erwiesen. Viele Praktiker aus z.B. den Bereichen
des Medizinrechts und des Tierhalterhaftpflichtrechts haben zum Vorgängerwerk
aus dem Fachgebiet des Verkehrsrechts gegriffen, um von dort das Handwerkszeug
für die außergerichtliche Regulierung der Schmerzensgeld- und Schadensersatz-
ansprüche ihrer Mandanten zu übernehmen. Letztlich betraf das auch die traurigen
Fälle der Personenschadensregulierung nach dem Germanwingsunfall im Jahr 2015
aus dem Luftverkehrsrecht. Alle diese Rechtsgebiete haben – ebenso wie das Sport-
recht und das private Haftpflichtrecht – eine gemeinsame Schnittmenge: Wenn der
Haftungsgrund feststeht, geht es bei der Schadenshöhe in allen Fällen immer um
Schmerzensgeld, Erwerbsschaden, Haushaltsführungsschaden und vermehrte Be-
dürfnisse. Genau da setzt nun dieses Werk in der 4. Auflage an. Wenn der Haftungs-
grund feststeht, liefert es das Handwerkszeug, um – unabhängig vom betroffenen
Rechtsgebiet, dem der Haftungsgrund entspringt – als universelle Arbeitshilfe allen
Schadensersatzrechtlern ein Vademecum bei der außergerichtlichen Bezifferung
und Regulierung der Personenschadensersatzansprüche ihrer geschädigten Man-
danten zu sein. Selbstverständlich ist das Werk auch geeignet, um die Haftungshöhe
im Bereich von Schmerzensgeld und Schadensersatz in einem Klageverfahren
schlüssig und substantiiert vorzutragen.

Abermals konnte der Bearbeiterkreis erweitert werden. Die Einzelheiten dazu er-
geben sich aus dem Bearbeiterverzeichnis. Neben den bisherigen Autoren Cordula
Schah Sedi (Fachanwältin für Verkehrsrecht, Mediatorin und öffentlich bestellte
und vereidigte Sachverständige für die Ermittlung des Haushaltsführungsschadens
– IHK Rostock) und Michel Schah Sedi (Fachanwalt für Verkehrsrecht und Fach-
anwalt für Versicherungsrecht, Mediator) wurde der Bearbeiterkreis dieser 4. Auf-
lage erweitert um Rechtsanwältin Johanna Wunderlich, wissenschaftliche Mitarbei-
terin Dipl.-Jur. Hannah Budde, Rechtsanwalt Hauke Oppermann (LL.M., Fach-
anwalt für Medizinrecht, Fachanwalt für Verkehrsrecht, Lehrbeauftragter des
Instituts für Rehabilitationsforschung und Personenschaden-Management am An-
Institut der Medizinischen Hochschule Brandenburg) und Rechtsanwalt Jan
Philipp Bergmann (LL.M., Fachanwalt für Medizinrecht, Fachanwalt für Verkehrs-
recht, Lehrbeauftragter des Instituts für Rehabilitationsforschung und Personen-
schaden-Management am An-Institut der Medizinischen Hochschule Branden-
burg). Bereits an der Vorauflage arbeiteten Rechtsanwalt André Wilk sowie
Rechtsanwalt André Westphal (Fachanwalt für Verkehrsrecht und Fachanwalt für
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Versicherungsrecht) mit. Dem bewährten Team und dem erweiterten Bearbeiter-
kreis der 4. Auflage gilt der besondere Dank der „Altautoren“.

Wie auch in den vorherigen Auflagen gilt unser großer Dank der Rechtsanwalts-
fachangestellten Martina Hagemann, der Rechtsanwaltsfachangestellten Karolin
Kisiel sowie der Rechtsanwaltsfachangestellten Laura Abraham. Wir danken für
die enorme Geduld, die die Erstellung der 4. Auflage von unseren Rechtsanwalts-
fachangestellten gefordert hat. Ohne sie wäre so manches Detail unberücksichtigt
geblieben und ohne ihre hohe Leistungsbereitschaft wäre die Erstellung der druck-
fertigen Version nicht in dem gebotenen Zeitfenster umsetzbar gewesen. Die Auto-
ren und Bearbeiter möchten sich an dieser Stelle ausdrücklich dafür bedanken.

Besonderer Dank gilt Dipl.-Jur. Hannah Budde und stud. iur. Sarah Kühne für die
mit großer Umsicht durchgeführte Druckfahnenkorrektur.

Bereits seit der 1. Auflage dieses Werkes war es kontinuierlich das Anliegen der
Autoren, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Geschädigtenvertreter und Schädiger
(bzw. deren eintrittspflichtiger Haftpflichtversicherer im Rahmen des gesetzlichen
Schuldbeitritts) fair und auf Augenhöhe miteinander umgehen und verhandeln kön-
nen. An diesemWunsch hat sich auch in der nunmehr vorgelegten 4. Auflage nichts
geändert. Wie immer sind die Autoren für Anregungen und auch Kritik sehr dank-
bar (info@schah-sedi.de).

September 2025

Cordula Schah Sedi Michel Schah Sedi
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Verkehrsrecht
Mediatorin (Hochschule Darmstadt)
öffentlich bestellte und vereidigte Sach-
verständige für die Ermittlung des Haus-
haltsführungsschadens – IHK Rostock

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Fachanwalt für Versicherungsrecht
Mediator (Hochschule Darmstadt)

Vorwort
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§ 1 Einleitung

Die Regulierung von Personenschäden wird in der Praxis häufig unterschätzt. Tat-
sächlich erfordert sie vertiefte Kenntnisse in einer Vielzahl von Rechtsgebieten, da-
runter das allgemeine zivilrechtliche Haftungsrecht, das Verkehrsrecht, die Pro-
dukthaftung, die Arzthaftung, das Medikamenten- und Medizinproduktehaftungs-
recht, die Tierhalterhaftung, das Luftfahrtrecht, das Sozialversicherungsrecht und
das Versicherungsrecht. Zu den Voraussetzungen der Haftung existiert eine Fülle
an Literatur, aus Sicht der Geschädigten liegt der eigentliche Schwerpunkt aller-
dings auf der Frage, wie hoch ihre Ansprüche ausfallen. Der Bereich der Schadens-
zumessung wird von Juristen jedoch regelmäßig erheblich zu gering gewichtet.
Mehr als 90 % aller Personenschäden werden außergerichtlich reguliert. Dies führt
dazu, dass Forderungshöhen, Abwägungsgründe und konkret gezahlte Entschädi-
gungssummen nicht offengelegt werden. Urteile, die sich eingehend mit der Bemes-
sung der Schadenshöhe befassen, sind selten. Meist beinhalten sie lediglich pauscha-
le Verweise auf Vergleichsentscheidungen oder berufen sich auf Schätzungsbefug-
nisse.

Für die Anwaltschaft besteht hier ein großes Risiko, denn ohne fundiertes Fachwis-
sen wird regelmäßig lediglich ein unzureichendes Ergebnis für die Mandanten er-
zielt, was nicht nur die Geschädigten benachteiligt, sondern auch die Haftungs-
gefahr für den Rechtsbeistand erhöht. Wer nicht auf Augenhöhe mit der Versiche-
rerseite agiert, gerät leicht ins Hintertreffen, denn Versicherungen verfügen
erfahrungsgemäß über ein ausgeprägtes Spezialwissen zur Schadensbemessung.
Deshalb liegt der Schwerpunkt dieses Buches in der Darstellung der außergericht-
lichen Regulierung. Anhand von Beispielen und Musterschreiben werden die mög-
lichen Ansprüche eines Geschädigten umfänglich und dennoch praxisnah dar-
gestellt.

Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in der Bearbeitung von Personenschäden
vertreten die Verfasser die Ansicht, dass die außergerichtliche Regulierung zur
Höhe in fast allen Fällen einem gerichtlichen Verfahren vorzuziehen ist. Geschädig-
te gehen in der Regel – irrig – davon aus, dass ihnen vor Gericht alle geltend ge-
machten Ansprüche vollumfänglich zugesprochen werden, insbesondere wenn sie
schuldlos in den schadensauslösenden Sachverhalt hineingeraten sind. Hierbei un-
terschätzen sie jedoch oftmals die mehrjährige Laufzeit eines solchen Klageverfah-
rens, den Zermürbungseffekt durch die Einholung unzähliger Sachverständigengut-
achten und letztlich überschätzen sie die Kompetenz eines Einzelrichters oder einer
Kammer, die gerade nicht auf Deliktsrecht spezialisiert ist („Vor Gericht und auf
hoher See ist man in Gottes Hand.“). Geschädigte verstehen nicht, dass sie ein Kla-
geverfahren möglicherweise auch deshalb verlieren, weil sie an der Darlegungs-
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und Beweislast scheitern oder weil während eines langjährigen Gerichtsverfahrens
überholende Kausalitäten die zunächst gute Beweislage in ein völlig anderes Licht
stellen.

Vieles spricht für die außergerichtliche Regulierung: Der Anwalt und sein Mandant
bestimmen das Regulierungstempo. Der Versicherer reguliert den Personenscha-
den in der Regel zeitnäher, als dass ein Gericht eine abschließende Entscheidung
trifft. Weiterhin ist der Geschädigte nicht an einen vom Gericht bestimmten öffent-
lich bestellten und vereidigten Sachverständigen gebunden, sondern kann im Ein-
vernehmen mit dem Gegner zum Beispiel den Arzt/die Klinik für ein Abschlussgut-
achten auswählen. Ferner ist der Geschädigte nicht mit den Kosten für derartige
medizinische Feststellungen belastet, weil diese Gutachten vom Versicherer in Auf-
trag gegeben und auch von diesem bezahlt werden. Im Klageverfahren hingegen ist
der Geschädigte darlegungs- und beweisbelastet und muss entsprechende Kosten-
vorschüsse für die Einholung von Sachverständigengutachten für die anspruchs-
begründenden Tatsachen aufbringen. Im Ergebnis spricht also mehr dafür, in die
außergerichtliche Regulierung einzusteigen, als Personenschadenssachverhalte zur
Haftungshöhe rechtshängig zu machen.

Gleichwohl muss davor gewarnt werden, die Regulierung eines Personen(groß)
schadens auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Regulierung des Personenscha-
dens ist nicht nur eine rechtlich schwierige Materie, sondern erfordert vom Rechts-
anwalt mit zunehmender Schadensintensität beim Mandanten ein erhebliches Ein-
fühlungsvermögen in dessen Situation. Solche Sachverhalte stellen oftmals mensch-
liche Tragödien dar. Der Verlust körperlicher Unversehrtheit, die Erkenntnis, auf
dem Arbeitsmarkt nicht wieder Fuß fassen zu können, die Abkehr vieler Freunde
(„Wer will schon mit dem depressiven Geschädigten an Krücken in die Disco
gehen?“) und oftmals die unfallbedingte Trennung vom langjährigen Partner kenn-
zeichnen die menschliche Seite des Lebenssachverhalts, den der Anwalt zur Regu-
lierung angetragen bekommt. Es ist nicht nur das Leben des Einzelnen betroffen,
sondern es sind ganze Familien, die mit ihrem Familienschicksal durch das Schicksal
des Einzelnen tiefgreifend berührt und in ihren Grundfesten erschüttert sind.
Schwerstgeschädigte legen ihre gesamte Existenz und finanzielle Zukunft in die
Hand des Anwalts und vertrauen auf eine optimale Regulierung. Jeder Anwalt, der
ein solches Mandat annimmt, muss sich der enormen emotionalen Verantwortung
bewusst sein. Er ist oftmals das letzte Bindeglied des Geschädigten in die alte Welt
derer, die nicht verletzt sind, die ihren Arbeitsplatz nicht unfallbedingt verloren ha-
ben und deren soziales Netzwerk weitestgehend funktionsfähig ist. Diese Situation
fordert den Anwalt! Dass der Anwalt seinem Mandanten die Gesundheit nicht zu-
rückgeben kann, liegt auf der Hand. Dass der Anwalt jedoch die zukünftige Lebens-
situation seines Mandanten maßgeblich beeinflussen kann, sollte eindeutig als
Chance und nicht als Risiko in der Schadensregulierung bewertet werden.
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Um auf gleicher Augenhöhe mit dem Schädiger bzw. dessen Haftpflichtversicherer
verhandeln zu können, bedarf es exzellenter Fachkenntnisse in Verbindung mit Ver-
handlungsgeschick und der Fähigkeit, den Lebenssachverhalt des Mandanten in
groben Zügen für Jahrzehnte vorauszusehen, da andernfalls eine Entscheidung, ob
kapitalisiert werden soll oder nicht, gar nicht möglich wäre. Ob es überhaupt zur
Kapitalisierung kommt, muss in jedem einzelnen Sachverhalt gründlich geprüft wer-
den. Ferner muss geprüft werden, ob es für den Mandanten vorteilhaft ist, wenn alle
Ansprüche kapitalisiert werden oder ob der Vorteil vielmehr darin liegt, nur einzel-
ne Ansprüche zu kapitalisieren oder gar einzelne Ansprüche nur über definierte
Zeiträume zu kapitalisieren, um danach dem Mandanten die Sicherheit wiederkeh-
render Leistungen zu geben. Auch die Höhe erzielbarer Renditen auf dem Kapital-
markt und der im Einzelnen aushandelbare Kapitalisierungsfaktor müssen gründ-
lich mit dem Mandanten besprochen werden. Die Kapitalisierungsparameter in
dem einen Sachverhalt müssen nicht zugleich für einen anderen Sachverhalt pas-
send sein. Deshalb ist jeder Anwalt gut beraten, wenn er sich vor einer möglichen
(Teil-)Kapitalisierung intensiv mit dem Lebenssachverhalt und dem familiären Um-
feld und den Bedürfnissen seines Mandanten beschäftigt.

Dieses Buch ist keine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dogmatischen Fra-
gestellungen aus dem Deliktsrecht. Es vermittelt Praktikerwissen und ist gekenn-
zeichnet durch Tipps aus der Regulierungspraxis des Geschädigtenvertreters.

Mit diesem Buch soll der Anwalt effizient Personenschäden regulieren können.
Dies beginnt bereits beim Anlegen der Akte nach einem System, das dazu beiträgt,
Ansprüche nicht zu übersehen, andererseits aber auch unnötige Arbeit zu ersparen.
Bereits beim Anlegen der Akte werden die Weichen so gestellt, dass selbst nach
Jahren der Mandatsbearbeitung ohne zeitaufwendiges Durchblättern und Suchen in
der Akte Dokumente auf den ersten Zugriff auffindbar sind. Zugleich erspart es
sich der Anwalt, der die Akte in der hier empfohlenen Form anlegt, bei der Beziffe-
rung der einzelnen Ansprüche stundenlang Akten zu sortieren oder in unsortierten
Konvoluten Arztberichte, Rentenbescheide und Zuzahlungsquittungen etc. suchen
zu müssen.

Bereits das System der Aktenanlage gibt die Gliederung für das Anspruchsschrei-
ben gegenüber dem Versicherer und auch die Gliederung des Aufklärungsschrei-
bens an den Mandanten vor. So kann selbst in mehrbändigen Akten effizient gear-
beitet werden.

Die einzelnen Schadensersatzansprüche werden systematisch „zerlegt“, so dass eine
gründliche Bezifferung möglich ist, ohne dass wesentliche Positionen vergessen wer-
den. Vollständig durchformulierte Mustertexte zur Geltendmachung der einzelnen
Ansprüche sind ebenso enthalten wie Blanko-Muster für die Bezifferung eines Tö-
tungsfalls. Die meisten Lebenssachverhalte beim Tötungsfall sind mit Beispiels-
berechnungen verständlich aufbereitet und der regulierende Anwalt hat die Mög-
lichkeit, im Anhang vorhandene Blanko-Muster eins zu eins in die Handakte zu
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übernehmen, um die Unterhaltsansprüche der verschiedenen Hinterbliebenen er-
rechnen zu können.

Ein weiterer Schwerpunkt dieses Buches ist der außergerichtliche Abfindungsver-
gleich. Für die wesentlichen Zukunftsschadensvorbehalte zu den unterschiedlichen
Schadensersatzansprüchen werden Musterformulierungen vorgeschlagen.

Nach der Erfahrung der Autoren wird oft die Vorbereitung und Bedeutung eines
Regulierungsgesprächs beim Geschädigtenvertreter völlig unterschätzt. Deshalb
werden für das „Herzstück“ der außergerichtlichen Regulierung zahlreiche Tipps
und Hinweise gegeben.

Vor Abschluss eines außergerichtlichen Abfindungsvergleichs ist der Mandant über
dessen Bedeutung und Tragweite aufzuklären. Das ist einerseits deshalb erforder-
lich, weil der Mandant – und nicht sein Anwalt – mit dem Regulierungsergebnis für
den Rest seines Lebens klarkommen muss. Andererseits lauert hier eine der größ-
ten Haftungsquellen des Anwalts. Die unzureichende Aufklärung steht hier beinahe
der unterbliebenen Aufklärung gleich. Haftungsrechtlich entscheidend ist nicht nur
die Tatsache, dass der Anwalt alle in Betracht kommenden Ansprüche erschöpfend
und richtig beziffert, sondern darüber hinaus auch die Tatsache, dass er seinen Man-
danten vor Abschluss eines außergerichtlichen Abfindungsvergleichs im erforderli-
chen und ausreichenden Umfang über Bedeutung und Tragweite der vom Versiche-
rer angebotenen Abfindungszahlung aufklärt.

Ein weiterer Schwerpunkt dieses Buches liegt in der Darstellung unfallmedizi-
nischer Aspekte häufig auftretender Ausgangsverletzungen. Da nach bisheriger
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs mit dem Schmerzensgeld nicht nur die
Ausgangsverletzungen und Dauerfolgen abgegolten werden sollen, sondern zu-
gleich auch bereits die medizinisch objektiv vorhersehbaren Folgen (Spätschäden),
muss der Rechtsanwalt hier medizinische Kenntnisse haben. Wer nicht weiß, mit
welchen Komplikationen, Spätfolgen und Risiken einzelner Ausgangsverletzungen
zu rechnen ist, wird für seinen Mandanten zwangsläufig zumindest nach der her-
kömmlichen Schmerzensgeldbemessungspraxis ein zu niedriges Schmerzensgeld
fordern. Diese Rechtsprechung erfordert die Bezifferung des Schmerzensgeldes
„von hinten“: Nicht die Ausgangsverletzung ist das maßgebliche Kriterium, sondern
das, was sich objektiv vorhersehbar aus der Ausgangsverletzung noch im Folgenden
für den Geschädigten gesundheitlich ergeben kann. Es liegt auf der Hand, dass eine
derartige Bearbeitungsweise zu wesentlich höheren Schmerzensgeldforderungen
führen kann, als lediglich die schmerzensgeldrechtliche Bewertung einer oftmals
medizinisch gut versorgten Ausgangsverletzung.

Seit dem Erscheinen der Vorauflage sind nunmehr mehr als sieben Jahre vergan-
gen. Etliche Gesetzesänderungen haben zu dem Erfordernis geführt, in der vorlie-
genden 4. Auflage des Werkes eine größere Anzahl von Kapiteln vollständig neu zu
bearbeiten.
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In den Jahren 2019 (Landgericht Gießen), 2020 (OLG Oldenburg), 2021 (Schles-
wig-Holsteinisches Oberlandesgericht) und 2024 (Hanseatisches Oberlandesgericht
Hamburg) wurden kurz hintereinander jeweils 800.000,00 EUR Schmerzensgeld für
schwerste Verletzungen und Verletzungsfolgen ausgeurteilt. Diese Rechtsprechung
macht deutlich, dass die Tendenz zu höheren Schmerzensgeldern unumkehrbar ist.
Inzwischen werden außergerichtlich Beträge von mehr als 1 Million EUR auf die
Schadensersatzposition des Schmerzensgeldes geleistet. Wir haben diese Entwick-
lung in der Rechtsprechung zum Anlass genommen, die bisherigen Ausführungen
zum Schmerzensgeld in wesentlichen Teilen neu zu überarbeiten.

Auch das Kapitel des Haushaltsführungsschadens ist in weiten Teilen aktualisiert
worden. Besonders thematisiert wurden dabei die Stundenverrechnungssätze bei
normativer Abrechnung des Haushaltsführungsschadens – nicht zuletzt vor dem
Hintergrund der neuen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes vom November
2024.

Entfallen ist das bisherige Kapitel zur Mediation in der Personenschadensregulie-
rung. Die Mediation konnte sich nicht im Bereich der außergerichtlichen Schadens-
regulierung etablieren. Wer sich hier informieren möchte, kann auf die Vorauflage
– dort § 9 – zurückgreifen.

Aufgrund von gesetzlichen Änderungen war die Aktualisierung der Ausführungen
zum Abfindungsvergleich bei außergerichtlicher Regulierung erforderlich. Das be-
zieht sich insbesondere auf Konstellationen, in denen das Familiengericht involviert
ist.

Ebenfalls vollständig neu bearbeitet wurde der Anspruch auf das Hinterbliebenen-
geld. Die dafür erforderliche Rechtsgrundlage wurde seinerzeit bei Erscheinen der
Vorauflage im Sommer 2017 geschaffen. Dieser Anspruch wurde in § 844 Abs. 3
BGB eingefügt. Er war auch Thema des Verkehrsgerichtstages 2025 in Goslar. Zwi-
schen der Vorauflage und der aktuellen Auflage dieses Werkes sind erstmalig Ent-
scheidungen zum Hinterbliebenengeld ergangen. Auch hat sich eine breite Diskus-
sion in der Literatur dazu entwickelt. Diese neuere Rechtsentwicklung haben wir in
der aktuellen 4. Auflage damit erstmalig vertiefter aufgegriffen.

Im Bereich der Kapitalisierung ergab sich ebenfalls das Erfordernis, das Kapitel
grundlegend zu überarbeiten.

Gleiches gilt für das Kapitel zum Kürzungs- und Verteilungsverfahren – wenngleich
diese Fälle in der Praxis selten, dann aber haftungsträchtig sind. Es empfiehlt sich in
einem solchen Fall, sehr gründlich in Literatur und Rechtsprechung zu recherchie-
ren.

Im Personenversicherungsrecht wurde die Unfallversicherung an die aktuellen Be-
dingungen des GDV-AUB 2020 angepasst und es wurde aktuelle Rechtsprechung
eingearbeitet. Zwischen der Vorauflage und der aktuellen Auflage des Werkes sind
zwischenzeitlich einige Urteile zu damals nur punktuell erörterten Rechtsproble-
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men ergangen, sodass diese in der aktuellen Auflage Eingang gefunden haben.
Ähnlich verhält es sich im Recht der Berufsunfähigkeits(zusatz)versicherung. Hier
sind die Bedingungen des GDV Stand 11/2022 Grundlage der aktuellen Auflage.
Die Entscheidungen des BGH zur Befristung bilden in diesem Kapitel einen
Schwerpunkt.

Den Praktikeranteil in diesem Werk rundet eine vollständig neu erstellte
„Einwandsliste des Versicherers“ ab. Wir haben in dieser – nicht abschließenden –

Liste die regelmäßig von eintrittspflichtigen Haftpflichtversicherern angeführten
Argumente in der Schadensregulierung zu den einzelnen materiellen Schadens-
ersatzpositionen erfasst und eine aus unserer Sicht mögliche Antwort gegenüberge-
stellt.

Mit dieser erweiterten und vollständig überarbeiteten Neuauflage dieses Werkes
wendet sich das Buch an alle Anwälte, die Personenschäden regulieren, unabhängig
davon, in welchem Rechtsgebiet der Haftungsgrund verankert ist. Selbst der An-
walt, der vielleicht nur ein einziges Mal während seiner Berufsausübung einen Per-
sonengroßschaden angetragen bekommt, wird daraus seinen Nutzen ziehen kön-
nen, nicht zuletzt, um die eigene Haftung zu minimieren. Bereits für diesen einen
Fall lohnt und rechnet sich die Anschaffung dieses Werkes. Es vermittelt die erfor-
derliche Expertise, um Verhandlungen mit Versicherern sachgerecht und selbst-
bewusst führen zu können. Auf diese Weise können Geschädigte eine angemessene
Entschädigung erhalten, während Anwälte ihre eigene Haftung minimieren. Ent-
scheidend ist, sämtliche Schadenspositionen zu erkennen und diese umfassend zu
beziffern, um sie gegenüber dem Versicherer erfolgreich durchsetzen zu können.
Wo sich bislang eine Lücke auftut, soll dieses Werk Abhilfe schaffen, indem es den
Wissensvorsprung der Versicherer ausgleicht und Praktikern in diesem komplexen
Fachgebiet eine solide Grundlage bietet.
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§ 2 Die Mandatierung beim Personenschaden

Literatur:
Höke, Münchener Anwaltshandbuch Straßenverkehrsrecht, 6. Aufl. 2025; Pschyrembel, Klinisches Wörter-
buch, 269. Aufl. 2023; Schah Sedi, Praxishandbuch Haushaltsführungsschaden, 1. Aufl. 2017; Schah Sedi/
Schah Sedi, Die anwaltliche Beratungspflicht zu Beginn des Mandates und vor Abschluss eines außerge-
richtlichen Abfindungsvergleiches unter besonderer Berücksichtigung des Personenschadens, zfs 2008,
491 ff.; Schneider, Das verkehrsrechtliche Mandat, Band 2: Verkehrszivilrecht, 8. Aufl. 2020; Tietgens/
Nugel, AnwaltFormulare Verkehrsrecht, 9. Aufl. 2024; van Bühren, Interessenkonflikte bei der Vertretung
mehrerer Unfallbeteiligter, zfs 2014, 189 ff.

A. Sachverhaltsermittlung

Am Anfang des Mandates steht die gründliche und umfängliche Sachverhalts-
ermittlung. Um den Mandanten pflichtgemäß vor Schäden zu bewahren und ihn
entsprechend zu beraten und zu belehren, bedarf es zuvor einer sorgfältigen Auf-
klärung des Sachverhaltes. Zu den grundlegenden Pflichten des Anwalts gehört es,
den rechtlich zu beurteilenden Sachverhalt sorgfältig und vollständig zu ermitteln.
Immer dann, wenn nach den Umständen für eine zutreffende rechtliche Einord-
nung die Kenntnis weiterer Tatsachen erforderlich ist, deren rechtliche Bedeutung
dem Mandanten nicht ohne Weiteres ersichtlich ist, darf sich der Anwalt nicht mit
dem begnügen, was ihm sein Mandant berichtet, sondern er hat sich durch zusätzli-
che Fragen um eine ergänzende Aufklärung zu bemühen (BGH NJW 1994, 1472;
1994, 2223; 1998, 2048). Mit anderen Worten: Der Anwalt muss im Dialog mit sei-
nemMandanten auf eine umfassende Sachverhaltskenntnis hinarbeiten, was sich im
Einzelfall nicht nur auf die Entgegennahme verbaler Sachverhaltsangaben durch
den Mandanten beziehen kann, sondern darüber hinaus vielfach die Sichtung und
das Studium der vom Mandanten beigebrachten oder beizubringenden Dokumente
erfordert. Dieses kann im Einzelfall durchaus einen erheblichen Zeitaufwand dar-
stellen, je nachdem wie viel Schriftverkehr der Mandant im Vorfeld entweder selbst
geführt hat oder gegebenenfalls durch einen zuvor beauftragten Rechtsanwalt
schon geführt worden ist. Hin und wieder kann dies ein zeitraubendes Unterfangen
für den mandatierten Rechtsanwalt bedeuten. Dennoch ist dieses Zeitinvestment
unabdingbare Voraussetzung für die Sachverhaltsermittlung und die sich daran an-
schließende Beurteilung der Sach- und Rechtslage, die der Anwalt dem Mandanten
schuldet. Gegebenenfalls kann sogar ein Besuch des Anwalts in der Häuslichkeit
des Mandanten oder aber bei längerem Krankenhausaufenthalt auch eine Bespre-
chung mit demMandanten im Krankenhaus erforderlich sein.

Mitunter stellt man bei der Sachverhaltsermittlung fest, dass es widersprüchliche In-
formationen z.B. zum Unfallhergang gibt oder medizinische Befundunterlagen lü-
ckenhaft sind. Wenn der Mandant trotz schriftlicher Aufforderung an diesen Stellen
nicht für Klarheit sorgt, besteht die Möglichkeit, dass der Anwalt versucht wird, zu
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instrumentalisieren. Konsequent ist es, ein Mandat bereits an dieser Stelle zu kündi-
gen unter Hinweis darauf, dass das notwendige Vertrauensverhältnis nicht besteht.
Eines ist sicher: eine für alle zufriedenstellende Regulierung wird es bei derartigen
manipulativem Verhalten nicht geben können.

B. Getrennte Akten für unterschiedliche Rechtsgebiete

Oftmals bringt es eine schadensersatzrechtliche Mandatierung mit sich, dass unter-
schiedliche Rechtsgebiete betroffen sein können, wie das Recht der privaten Unfall-
versicherung sowie der Berufsunfähigkeitszusatzversicherung. Auch das Sozialrecht
ist meistens betroffen, wenn Ansprüche auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfall-
versicherung und/oder aus der gesetzlichen Rentenversicherung in Betracht kom-
men. Gelegentlich bestehen auch Ansprüche gegen Sozialhilfeträger oder gegen die
Bundesagentur für Arbeit.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Anwalt für jede dieser Angelegenheiten ge-
trennt zu bevollmächtigen ist und jeder einzelne Auftrag getrennt und losgelöst von
den anderen Einzelmandatierungen isoliert abrechenbar ist. Nicht nur wegen der
besseren Übersichtlichkeit, sondern auch aus haftungsrechtlichen Überlegungen
(unterschiedliche Fristen!) empfiehlt sich die strikte Trennung in unterschiedliche
Akten.

Praxistipp

Wenn die Einzelmandate kanzleiintern von verschiedenen Anwälten bearbeitet
werden, dann sollte in regelmäßigen Abständen eine gemeinsame Besprechung
aller Sachbearbeiter, die mit ein- und demselben Lebenssachverhalt mandatiert
worden sind, erfolgen. Oftmals finden sich wichtige Informationen in medizi-
nischen Gutachten, die in die Haftpflichtakte eingehen, aber nicht automatisch
als Kopie zur Akte „private Unfallversicherung“ oder „BUZ“ oder
„Erwerbsminderungsrente“ genommen werden. Dadurch können wertvolle In-
formationen für die anderen Sachbearbeiter verloren gehen, obgleich sie sich in
der Kanzlei bereits in einer Akte bei einem anderen Sachbearbeiter befinden.

C. Parteiverrat (§ 356 StGB) vermeiden

Gerade in größeren Kanzleien kann es – zunächst unbemerkt – zur Doppelmandatie-
rung kommen, weil unterschiedliche Beteiligte ein- und desselben Verkehrsunfalls
Besprechungstermine bei unterschiedlichen Sachbearbeitern innerhalb eines Büros
erhalten. Oftmals fällt das relativ schnell bei der elektronischen Aktenanlage auf.

Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt, der den Anwalt oft unbemerkt in die Nähe
des Parteiverrats bringen kann. Es sind oftmals die Konstellationen, in denen nicht
nur der Fahrer des Fahrzeugs, sondern auch die Insassen des Fahrzeugs den Anwalt
mit der Regulierung von Schmerzensgeld- und Schadensersatzansprüchen aus ein-
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und demselben Unfallereignis beauftragen wollen. Der Hintergrund ist darin zu se-
hen, dass seit dem 1.8.2002 der Insasse einen vollen Schadensersatzanspruch gem.
§ 7 StVG gegen den Halter einschließlich Schmerzensgeldanspruch hat, selbst wenn
den Halter kein Verschulden trifft oder gar ein für den Halter unabwendbares Er-
eignis gegeben ist. Dies ist deshalb relevant, weil gegenüber einem Geschädigten,
der selber nicht für die Betriebsgefahr eines verunfallten Kraftfahrzeugs einzuste-
hen hat, wie dies bei Insassen der Fall ist, der Halter als Schädiger sich seit dem
1.8.2002 nur bei höherer Gewalt (§ 7 Abs. 2 StVG) entlasten kann. Dies gelingt so
gut wie nie. Um aus diesem Dilemma heraus zu kommen, wird teilweise vertreten,
dass der Anwalt sich bei der Interessenwahrnehmung der Fahrzeuginsassen das
Mandat ausschließlich im Verhältnis zum gegnerischen Haftpflichtversicherer ertei-
len lassen soll, wobei ausdrücklich keine Ansprüche gegenüber dem eigenen Fahrer
bzw. dessen Haftpflichtversicherung geltend gemacht werden sollen (Schneider, § 1
Rn 130 m.w.N.). Ein solches Vorgehen erfordert eine schriftlich dokumentierte Auf-
klärung des Mandanten. Ferner sind die Vollmacht und der schriftliche Auftrag
schriftlich entsprechend auf die gesamtschuldnerische Geltendmachung der Inan-
spruchnahme des gegnerischen Versicherers unter Ausschluss der haftungsrecht-
lichen Ansprüche gegenüber dem eigenen Fahrer bzw. bzw. dessen Haftpflichtver-
sicherers zu beschränken (so Schneider, § 1 Rn 131). Ob das allerdings eine wirklich
tragfähige Lösung ist, muss jeder Anwalt für sich selbst entscheiden. Staatsanwälte
können hier auch eine andere Auffassung vertreten. Van Bühren hält die Mehrfach-
vertretung für zulässig, wenn jeder betroffene Mandant über die Tatsache der Mehr-
fachversicherung aufgeklärt wird, ebenso über die daraus resultierenden nachtei-
ligen Rechtsfolgen (van Bühren, zfs 2014, 194). Jeder Anwalt muss an dieser Stelle
für sich entscheiden, wie weit er sich in diesen Graubereich hinein bewegt. Sollte
ein Mitverschulden im Raum stehen, wird dringend von der „Doppelvertretung“
der Insassen abgeraten.

D. Erkennen des Personen(groß)schadens

Die größte Schwierigkeit bei der Regulierung des Personenschadens liegt darin, aus
der Fülle der Personenschäden den Großschaden herauszufinden. Dieses erfordert
besondere Sachkenntnis und begründet ein erhebliches Haftungspotential. Jeder
Anwalt ist also gut beraten, bei der Aufklärung des Sachverhalts Indizien aufzuneh-
men, die für das Vorliegen eines Großschadens sprechen können. Man kann sogar
sagen, dass viele Anwälte Personengroßschäden in ihren Aktenschränken verwah-
ren, ohne dies jemals erkannt zu haben. Die Abgrenzung des Personengroßscha-
dens vom mittleren Personenschaden kann nach dem finanziellen Aufwand erfol-
gen, der vom Haftpflichtversicherer für die Regulierung aufzubringen ist (so Höke,
§ 26 Rn 5). Hier wird danach differenziert, ob für einen Personenschaden weniger
als 50.000 EUR Aufwand zu leisten sind oder mehr als 50.000 EUR gezahlt werden
müssen. Der Großschaden beginnt nach dieser Lesart also ab 50.000 EUR Auf-
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